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 Veröffentlicht am 26.06.2020

Norm

UGB §198 Abs8

Rechtssatz

Unter Verbindlichkeiten im Sinn des § 198 Abs 8 UGB sind alle Dritten gegenüber möglicherweise bestehenden

privatrechtlichen, ö4entlich-rechtlichen oder faktischen Leistungsp6ichten zu verstehen, deren Ursache in Ereignissen

der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) liegt und die zu einem künftigen Vermögensab6uss führen. Die

Ungewissheit einer Verbindlichkeit kann sich auf das Bestehen der Verbindlichkeit, auf deren Höhe oder auf beides

beziehen.

Entscheidungstexte
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Beisatz: Ist eine Verbindlichkeit dem Grunde nach ungewiss, darf eine Rückstellung nur gebildet werden, wenn

mit dem Be- oder Entstehen der Verbindlichkeit ernsthaft gerechnet werden muss. Besteht die Ungewissheit über

eine bereits fällige Verpflichtung, ist weitere Voraussetzung für eine Rückstellung, dass der Unternehmer mit der

Inanspruchnahme ernsthaft rechnen muss. (T1)

Beisatz: Was den Zeitpunkt der Passivierung anlangt, so ist für ungewisse Verbindlichkeiten dann mittels

Rückstellung vorzusorgen, wenn diese zum Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht, insbesondere rechtlich

entstanden sind. Eine Verbindlichkeit ist dann wirtschaftlich verursacht, wenn zum Bilanzstichtag die

wesentlichen Tatbestandsmerkmale vorliegen und das rechtliche Entstehen bloß noch von wirtschaftlich

unbedeutenden Tatbestandsmerkmalen abhängt. (T2)
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